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6. beschließt, dass, falls die Abrüstungskonferenz ein ausgewogenes und umfassendes Arbeitspro-
gramm vereinbart und durchführt, das die Aushandlung eines Vertrags über das Verbot der Herstellung von
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3. betont, wie wichtig es für das Übereinkommen ist, dass alle Staaten, die chemische Waffen, Ein-
richtungen zur Herstellung chemischer Waffen oder Einrichtungen zur Entwicklung chemischer Waffen be-
sitzen, einschließlich derjenigen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den Besitz chemischer Waffen de-
klariert haben, sich unter den Vertragsstaaten des Übereinkommens befinden, und begrüßt Fortschritte in die-
ser Hinsicht;

4. weist darauf hin, dass die Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung sol-
cher Waffen auf ihrer sechzehnten Tagung beschloss, im Fall dass die letztmalig verlängerte Frist nicht voll-
ständig eingehalten wird, dass die Vernichtung der verbleibenden chemischen Waffen in den betreffenden
Staaten, die solche Waffen besitzen, in kürzestmöglicher Zeit abgeschlossen werden soll, im Einklang mit
den Bestimmungen des Übereinkommens und des Verifikationsanhangs und unter Verifikation durch das
Technische Sekretariat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, wie im Übereinkommen und im
Verifikationsanhang vorgeschrieben;

5. betont, dass die volle und wirksame Durchführung aller Bestimmungen des Übereinkommens,
einschließlich derjenigen über innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen (Artikel VII) und über Hilfeleis-
tung und Schutz (Artikel X), ein wichtiger Beitrag zu den Anstrengungen ist, die die Vereinten Nationen in
dem weltweiten Kampf gegen den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen unternehmen;

6. stellt fest, dass die wirksame Anwendung des Verifikationssystems Vertrauen hinsichtlich der
Einhaltung des Übereinkommens durch die Vertragsstaaten schafft;

7. betont, welche wichtige Rolle der Organisation für das Verbot chemischer Waffen dabei zu-
kommt, die Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens zu verifizieren und die fristgerechte und ef-
fiziente Verwirklichung aller seiner Ziele zu fördern;

8. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach
dem Übereinkommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Organisation für das Verbot chemischer
Waffen bei ihren Umsetzungstätigkeiten zu unterstützen;

9. begrüßt die Fortschritte, die bei den innerstaatlichen Durchführungsmaßnahmen bezüglich der
Verpflichtungen nach Artikel VII erzielt wurden, lobt die Vertragsstaaten und das Technische Sekretariat für
die Unterstützung, die sie anderen Vertragsstaaten auf Antrag bei der Durchführung der Folgemaßnahmen zu
dem die Verpflichtungen nach Artikel VII betreffenden Aktionsplan gewähren, und fordert die Vertragsstaa-
ten, die ihre Verpflichtungen nach Artikel VII nicht erfüllt haben, nachdrücklich auf, diesen im Einklang mit
ihren verfassungsrechtlichen Verfahren ohne weiteren Verzug nachzukommen;

10. unterstreicht die anhaltende Relevanz und Bedeutung der Bestimmungen des Artikels X des Über-
einkommens und begrüßt die Aktivitäten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen betreffend Hil-
feleistung und Schutz gegen chemische Waffen;

11. erklärt erneut, dass die Bestimmungen des Übereinkommens so umzusetzen sind, dass die wirt-
schaftliche oder technologische Entwicklung der Vertragsstaaten und die internationale Zusammenarbeit bei
Tätigkeiten auf chemischem Gebiet zu nach dem Übereinkommen nicht verbotenen
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Verifikation der Einhaltung des Übereinkommens, und als Forum für Konsultationen und die Zusammenar-
beit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen;

14. nimmt Kenntnis von den laufenden Tätigkeiten der Vertragsstaaten zur inhaltlichen Vorbereitung
der Dritten Sondertagung der Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung der Wirkungsweise des Che-
miewaffenübereinkommens;

15. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für das Ver-
bot chemischer Waffen im Rahmen des Abkommens über die Beziehungen zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Organisation im Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkommens;

16. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung des Übereinkommens über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waf-
fen“ unter dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/55

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stim-
men bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/409, Ziff. 97)152:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien,




